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Präambel 
Seit dem 01.01.2023 werden Unternehmen durch das LkSG § 6 Abs. 2 verpflichtet, eine 
Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie des Unternehmens zu veröffentlichen. Die 
Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft ist sich der Verpflichtung gegenüber der Wahrung der 
Menschenrechte, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit bei unternehmerischen Entscheidungen 
bewusst und achtet diese. Bereits in unserem Unternehmensleitbild werden unsere Mitarbeitenden 
angehalten nach sozialen, ökologischen und ethischen Standards zu handeln. Über das bereits 
verankerte Unternehmensleitbild hinaus wollen wir als Unternehmen ein öffentliches und verbindliches 
Bekenntnis für unsere soziale Verantwortung und die Menschenrechte, sowohl regional aber auch 
überregional, abgeben. 
 
Internationale Standards und Richtlinien 
Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft bekennt sich zu den nachfolgenden international 
anerkannten Standards und Richtlinien. Diese lauten: 

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen  

(AEMR (A/RES/217, UN-Doc. 217/A-(III)) 

• UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) 

• OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

• Konventionen und Empfehlungen der internationalen Arbeitsorganisationen (ILO) zu Arbeits- 

und Sozialstandards  

• Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU Grundgerechtscharta) 

• Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten (EU 

Menschenrechtskonvention) 

Die innerhalb dieser Regelwerke verankerten Werte und Normen spiegeln sich auch in den eigenen 
Leitlinien und Regelwerken wider (z.B. Unternehmensleitbild, Compliance-Regeln, 
Beschaffungsrichtlinien). Sie bilden den Handlungsrahmen für alle Mitarbeitenden, unsere 
Geschäftspartner und unsere Zulieferer. 
 
Risikomanagement 
Um der Verantwortung gerecht zu werden, die sich aus den Verpflichtungen des LkSG ergeben, setzen 
wir uns mit den Risiken für Menschen und Umwelt auseinander, die aus unserem Handeln und dem 
Handeln unserer Partner entstehen. Unser Risikomanagement soll Verstöße gegen Menschenrechte 
oder umweltbezogene Risiken erkennen, verhindern oder minimieren. Besonderes Augenmerk 
innerhalb der Risikobewertung wird hier auf folgende Punkte gelegt: 

• Zwangs- und/oder Kinderarbeit, 

• Einschränkung der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, 

• Diskriminierung in jeglicher Form (vgl. Art. 3 GG und weitere), 

• Korruption und Bestechung, 

• Datenschutzverletzung, 

• Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 

• Gefährdung des Umweltschutzes. 
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Abbildung 1: Durchführung einer regelmäßigen und anlassbezogenen Risikoanalyse (nach BAFA-Handreichung zur Umsetzung 
einer Risikoanalyse nach den Vorgaben des LkSG, S. 7) 

 
Durch das Risikomanagement identifizierte Risiken werden durch vorab festgelegte Kriterien priorisiert 
und bewertet. Ein Teil unseres Risikomanagements ist die jährliche Erstellung eines Berichtes, der die 
Risikoanalyse und -bewertung beinhaltet. Besonderheiten des Krankenhaussektors finden hier 
besondere Aufmerksamkeit. Das Risikomanagement wird außerdem in einer gesonderten 
Verfahrensanweisung geregelt und regelmäßig auf seine Wirksamkeit hin geprüft und ggf. angepasst. 
Im Falle einer identifizierten Verletzung der o.g. Rechte durch einen unserer Partner wird zunächst der 
Dialog gesucht. Ggf. wird der Bezug des jeweiligen Produktes eingestellt. Unsere Mitarbeitenden 
werden über die Gesetzgebung informiert und der geeignete Beschwerdeweg bei einer Wahrnehmung 
von Verstößen gegen die erwähnten Leitlinien und Rechte aufgezeigt. 
 
Verantwortlichkeiten 
Die Geschäftsführung der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft ist für die Wahrung der 
Menschenrechte verantwortlich. Diese wird regelmäßig zur Risikoauswertung unterrichtet und leitet ggf. 
Maßnahmen ein. Zukünftige Verträge mit Lieferanten werden mit dem Hintergrund des 
verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen, der Wahrung der Menschenrechte, ethischer 
Standards und des Umweltschutzes geschlossen. 
 
 
 
Kleve, 29.12.2022 

 
Dr. S. Kisselbach 
Geschäftsführerin 
 
 
 
 


